Regionaler Planungsverband Westsachsen

                                                                                                         Leipzig, den 30.08.2002

Regionalplanerische Stellungnahme (Entwurf vom 07 08.2002)

zu den durch die Sächsische Staatsregierung in Auftrag gegebenen Gutachten zur

Frage der Notwendigkeit einer Inanspruchnahme der Gemeinde Heuersdorf zum

Zwecke des Braunkohlenabbaus durch den Tagebau Vereinigtes Schleenhain

Mit Anschreiben vom 11.06.2002 (Az.: 45-4714.30) wurde der Regionale Planungsverband Westsachsen aufgefordert, zu den zwischenzeitlich vorliegenden Gutachten zur Prüfung der Notwendigkeit einer bergbaubedingten Inanspruchnahme der Gemeinde Heuersdorf, konkret

· zum Abschlussbericht „Energiepolitische und energiewirtschaftliche Aspekte der Braunkohleverstromung im Kraftwerk Lippendorf“ und deren Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft und den Arbeitsmarkt vom Oktober 2001 (Prognos AG und Institut für Energetik und Umwelt GmbH Leipzig), 

· zum Rechtsgutachten „Rechtliche Vorgaben für ein Energiekonzept in Sachsen Braunkohlenabbau Heuersdorf“' vom Mai 2002 (Prof. Dr. Tettinger, Direktor des Instituts für öffentliches Recht der Universität Köln und Mitglied des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen) sowie 

· zur „Bergtechnischen und Bergwirtschaftlichen Untersuchung zur Beurteilung der Notwendigkeit der    Inanspruchnahme der Gemeinde Heuersdorf durch den Tagebau Vereinigtes Schleenhain" vom Februar 2002 (Prof. Dr.-Ing. Niemann-Delius, Institut für Bergbaukunde III der RWTH Aachen mit Anlagen Schalltechnisches Gutachten bzw. Gutachten zur Immissionssituation Staub) 

eine Stellungnahme abzugeben. Dazu wurden die Gutachten allen beschließenden Mitgliedern des Planungsverbandes zugänglich gemacht.

Die Stellungnahme erfolgt auf der Grundlage  

· des Regionalplans Westsachsen (verbindlich seit dem 20.12.2001) und  

· des Braunkohlenplans Tagebau Vereinigtes Schleenhain (verbindlich seit dem 02.03.1999) 

und konzentriert sich auf die vom Regionalen Planungsverband Westsachsen im Rahmen seiner Zuständigkeit und Ermächtigung gem. SächsLPIG zu vertretenden Belange. Zum Braunkohlenplan Tagebau Vereinigtes Schleenhain ist seit dem 10.11.2000 eine Normenkontrollklage der Gemeinde Heuersdorf gegen den Verband beim Oberverwaltungs- gericht Sachsen anhängig.

Maßgebliche Prüfkriterien bildeten die Grundannahmen, von denen der Regionale Planungsverband Westsachsen bei seinem Satzungsbeschluss zum Braunkohlenplan vom 18.08.1995 ausging. Hierzu war zu prüfen, ob und inwieweit zwischenzeitliche Veränderungen der räumlichen und sachlichen  Rahmenbedingungen des betriebswirtschaftlichen Systems Tagebau Vereinigtes Schleenhain - Neubaukraftwerk Lippendorf Anhaltspunkte für eine Neubeurteilung der Umsiedlungsnotwendigkeit von Heuersdorf geben.

Zu den energiepolitischen Belangen wurden bewusst keine eigenen Detailüberlegungen ange

stellt, da der Verband gem.  8 Abs. 1 SchsLPIG in der Fassung vom 24.06.1992 (analog  4

Abs. 4 SchsLPIG in der Fassung vom 28.12.2001) Braunkohlenpläne auf der Grundlage langfristiger energiepolitischer Vorstellungen der Staatsregierung aufstellen muss. Davon ausgehend erfolgt zum diesbezüglichen Abschlussbericht (Prognos AG/Institut für Energetik und Umwelt GmbH) lediglich eine Plausibilitätsprüfung zu den Ausgangsdaten und Ergebnissen. Sachverhalte wie etwa die Braunkohlenschutzklausel, der vorgesehene Handel mit Emissionsrechten, eine veränderte Energiebesteuerung oder die EU-Osterweiterung werden nicht kommentiert, weil sie sich einer konkreten regionalplanerischen Einflßnahme entziehen.Bei der Durchsicht der Gutachten wurde besonderer Wert auf die Sachaspekte Prognoseanforderungen gem. Urteil des Sächsischen Verfassungsgerichtshofes vom 14.07.2000 und Gemeinwohlaspekte gelegt. Keine Aussagen sind dagegen zur Erfüllung der 

Aufgabenstellung möglich, die dem Verband nicht vorgelegen hat.

1. Zur Energiepolitik und Energiewirtschaft
Mit dem Gutachten zum Thema werden die Grundannahmen der Braunkohlenplanung, die von der Errichtung eines Neubaukraftwerkes Lippendorf mit zwei Blöcken der 800 MW-Leistungsklasse und einem Betrieb über ca. 40 Jahre ausgingen, bestätigt. Im Kontrast zu in der Planungs- und Bauphase des Kraftwerks verbreitet geäußerten Befürchtungen (keine oder verspätete Fertigstellung, Stillstand durch fehlenden Strombedarf) konnte sich das Kraftwerk seit seiner Inbetriebnahme wie geplant im Juni 2000 bestens am Markt etablieren, erreichte im Jahr 2001 fast 7500 Volllaststunden (10,95 Mill. t Braunkohle) und kann bei maximaler Auslastung (8500 h/a) bis zu 12,4 Mill. t Kohle pro Jahr verstromen. Ausgehend von vorliegenden Vergleichszahlen aus dem Rheinland und aus der Lausitz (Schwarze Pumpe 2000 mit 8300 Volllaststunden) erscheint ein Betrieb in den ersten 20 Jahren mit 8300 h/a und über die Restlaufzeit mit 7500 h/a als möglich. Damit wären die Vorräte in der Lagerstätte allerdings bereits nach 36,1 Jahren, bezogen, auf den Zeitpunkt der Inbetriebnahme, erschöpft; die Beschäftigungswirkung würde sich zeitlich entsprechend reduzieren. Insofern kann die Aussagekopplung 40 Jahre Laufzeit bei Kohlebedarf von 10 Mill. t/a" nur eine Orientierung bilden; maßgeblich für die Reichdauer der Vorräte sind letztlich die Variabilitäten unterliegenden tatsächlichen Jahresförderungen.

Kleinere Defizite der Begutachtung, die die Grundaussagen nicht in Frage stellen und dennoch ausgeräumt werden sollten, bestehen

· in fehlenden Betrachtungen zum anteiligen Einsatz alternativer Brennstoffe (konkret die diskutierte Klärschlamm-Mitverbrennung von bis zu 300 000 t/a sowie der grundsätzlich denkbare Einsatz von Haldenfeinkohle aus den Auflandebecken Gaulis) sowie

· in Unstimmigkeiten zum Brennstoffpreis auf Seite 55 (grobe Schätzung von Größenordnungen, zu denen dem Gutachterteam der RWTH Aachen offenkundig Detailangaben vorlagen, was auf einen fehlenden Abgleich hindeutet; angegebener Preis von 0,75...0,85 Pfennig/kWh im übrigen rechnerisch unklar, da aus einem anzunehmenden Kohlepreis von ca. 25,00 DM/t    und einem spezifischen Kohlebedarf von 0,83 kg/kWh ein Brennstoffpreis von 2,07 Pfennig/kWh resultieren müsste).

Dessen ungeachtet erscheinen die energiepolitischen und energiewirtschaftlichen Prognoseaussagen insgesamt als realistisch, methodisch fundiert, plausibel und nachvollziehbar. Das Gutachten betont auch vor dem Hintergrund des eingeleiteten Ausstiegs aus der Kernenergie, dass das betriebswirtschaftliche System Tagebau Vereinigtes Schleenhain – Neubaukraftwerk Lippendorf im Rahmen der deutschen und europäischen Energiewirtschaft gut aufgestellt ist. Daraus wird die nach derzeitigem Ermessen nachvollziehbare Schlussfolgerung gezogen, dass das Neubaukraftwerk weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Strombedarfs in Deutschland, der energiepolitischen Rahmenbedingungen sowie bestehender und zu erwartender Konkurrenzsituationen über die vorgesehene Gesamtlaufzeit gute Betriebsaussichten hat. Ausdrücklich betont werden dabei

· die sichere Kalkulationsbasis für die Stromerzeugungskosten,  

· die günstigsten variablen Kosten aller derzeit betriebenen Braunkohlenkraftwerke und

· der konkrete Beitrag zu Versorgungssicherheit.
Die Schlussausführungen zu regionalwirtschaftlichen Effekten sind plausibel und nachvollziehbar, fallen aber bezüglich der Gemeinwohlanalyse zu knapp aus (vgl. Abschnitt 6).

2. Bergtechnik und Bergwirtschaft

Die „Bergtechnischen und Bergwirtschaftlichen Untersuchungen" erfolgen zur Sicherung der Vergleichbarkeit analog zur bei früheren Gutachten angewandten Methodik bei Anpassung der Datenbasis an die eingetretene Entwicklung (Rest-Kohlevorrat zum Jahresanfang 2002 402 Mill. t). Schwerpunktmäßig werden mit 

· der näheren Bestimmung der betriebswirtschaftlichen Grenze zwischen den Abbauvarianten 1 (Inanspruchnahme) und 3 (knappe Umfahrung Heuersdorf),

· einer technischen und betriebswirtschaftlichen Analyse zur Möglichkeit der Zuführung von  Kohle aus anderen Förderstätten (Tagebau Profen),

· der Betrachtung der betriebswirtschaftlichen Ergebnisse für alle analysierten Abbauvarianten (Inanspruchnahme [Variante 1], Teilerhalt [1U], knappe Umfahrung Heuersdorf [3]) sowie

· Detailuntersuchungen zur Lärm- und Staubschutzsituation im bebauten Bereich der Gemeinde Heuersdorf

in der öffentlichen Debatte reflektierte Problemstellungen, die bislang nicht mit ausreichender Betrachtungstiefe analysiert wurden. Bei wiederum grundsätzlich gegebener methodischer Fundiertheit, Plausibilität und Nachvollziehbarkeit der Untersuchungs- ergebnisse besteht zu einigen Aussagen Nachfrage- und teilweise auch Nachbesserungs- bedarf. Konkret betrifft dies

· den Verzicht auf die Herstellung eines Zusammenhangs zwischen den spezifischen (Barwert in DM je t Kohle) und relativen Betriebsergebnissen (Variante 1 100 %, Variante 1U  85,2 % [mit Erhalt Obertitz] bzw. 87,6 % [mit Inanspruchnahme Obertitz], Variante 3 66,6 %) einerseits und einer branchenüblichen Gewinnerwartung andererseits zu Lasten der Vergleichbarkeit sowie

· die Ausführungen zur Kohlevorratssituation im Tagebau Profen auf Seite 48f. mit einem nicht näher erklärten Verweis auf Lieferverpflichtungen und -Optionen (welche?; konkret erscheint die Höhe des angegebenen Eigenbedarfs der MIBRAG mbH mit 72,5 Mill. t über 29 Jahre als optimistisch), wobei dieses Manko durch die erfolgte Nachweisführung zur technischen und insbesondere betriebswirtschaftlichen Unhaltbarkeit einer Kohlezuführung von Profen auf dem Schienenweg zum Kohlemisch- und Stapelplatz Peres keine weitergehende Relevanz aufweist.

Des weiteren ist exemplarisch auf folgende kleinere Mängel und Unstimmigkeiten zu verweisen:

· S. 11 - Tagebauumrüstung erfolgte nicht wie angegeben 1992...96, sondern 1995...99,

· S. 19 - Rechenfehler zum Kohlevorrat (326,0 + 168,8 = 494,8 statt 495,2 Mill. t),

· S. 22 - Verzeichnung der ausgesiedelten Ortslage Breunsdorf noch als Schutzgut,

· S. 23 - Kohleverlust bei Abbauvariante 3 rechnerisch 64,1 statt 69 Mill. t,

· S. 35 - Vertauschen der Tabellenunterschriften gegenüber den Tabellen,

· S. 45 - Verringerung Zugfrequenz durch Transport ber 360 statt 180 Tage im Jahr möglich,

· S. 63 - Schreibfehler zum spezifischen Barwert - 3,93 statt 13,93 DM/t

· Schalltechnisches Gutachten - Pläne P2.1, 2.4...2.9 vorhanden, P2.2 und P2.3 fehlen,

· Staubschutz - Pläne P1.2, 1.3 und 1.4 vorhanden, P1.1 fehlt.

Die Gutachten zur Lärm- und Staubsituation verdeutlichen eindrücklich die Aussichtslosigkeit einer verträglichen Gestaltung des Nachbarschaftsverhältnisses zwischen Tagebau und Ortslage bei einem Abstand von 150 m selbst bei Errichtung einer Schutzumwallung mit 20 m Höhe. Nicht nachvollziehbar ist die Interpretation auf Seite 58 in den Untersuchungen zur Bergtechnik und Bergwirtschaft, wonach bei Nichteinhaltung der Richt- bzw. Grenzwerte nach TA Lärm bzw. Luft ein Abbau nicht absolut ausgeschlossen sein soll (vgl. hierzu Tettinger [S. 29f., der hierzu zu einer grundsätzlich anderen Einschätzung gelangt). In beiden Gutachten benannte Möglichkeiten zur Emissionsminderung sind nach Sachlage entweder als weitgehend ausgeschöpft (von Tagebaugroßgeräten und Bandtrassen ausgehende Geräusche) bzw. als kaum praktikabel
und betriebswirtschaftlich nachteilig (Tagebaufahrweise nach meteorologischer Situation mit Betriebseinstellungen bei Trockenheit und Wind) einzuschätzen.

3. Verfassungsrechtliche Aspekte
Hervorzuheben ist der Fakt, dass bei der Neubegutachtung durch die Einbeziehung von Prof. Dr. Tettinger nicht nur eine Betrachtung technologischer und wirtschaftlicher Aspekte erfolgte, sondern darüber hinaus eine Überprüfung der Ergebnisse durch einen ausgewiesenen Experten zum Verfassungsrecht erfolgte, der sich zudem mit dem Urteil des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs zum Heuersdorfgesetz vom 14.07.2000 im Detail auseinander setzte.

Zum Denkmodell einer Teilinanspruchnahme von Heuersdorf führt der Gutachter aus, dass bedingt durch die Nichteinhaltung von Grenzwerten der TA Lärm und Luft und damit verbundener potenzieller Gesundheitsschädigungen eine Vereinbarkeit mit Bundes- und Landesrecht nicht gegeben ist. Hierzu ist zu ergänzen, dass der Bergbautreibende angesichts der Unmöglichkeit, selbst mit 20 m hohen Wällen Abhilfe zu schaffen, einem ständigen Klagerisiko ausgesetzt wäre. Diese Einschätzung wird regionalplanerisch ohne Einschränkungen geteilt.

Tettinger macht auf S. 31 f. deutlich, dass die Belange der Bürger, die im Vertrauen auf erfolgte landes- und regionalpolitische Entscheidungen bereits umgesiedelt sind, zur Gewährleistung eines Vertrauensschutzes bei neuen gesetzgeberischen Entscheidungen zu berücksichtigen sind. Weiter deutet er für den Fall eines Teilerhalts die absehbaren Schwierigkeiten an, innerhalb eines kompakten Siedlungskörpers eine plausible Abgrenzung zwischen verbleibenden und in Anspruch zu nehmenden Grundstücken vorzunehmen, die ggf. auch Grundstücksteilungen zur Folge haben und zudem doch noch Umzugswillige zum Bleiben zwingen könnte. Schließlich sieht der Gutachter selbst für den Fall eines Kompletterhalts von Heuersdorf keine Grundlage für einen Erhalt als selbstständige Gemeinde auf Dauer (S. 33).

Zur Frage der Beibehaltung der Absicht einer Eingliederung nach Regis-Breitingen äußert sich Tettinger kritisch und empfiehlt angesichts denkbarer Alternativen eine Neubewertung (S. 44). Allerdings besitzt die Frage aus regionalplanerischer Sicht nur bei einem Komplett- bzw. Teilerhalt des Siedlungskörpers praktische Relevanz; im Falle einer Gesamtumsiedlung wäre sie sachlich weitgehend obsolet, weil dann nur noch die Zuordnung der verbleibenden Gemarkung zu einer Nachbargemeinde zu regeln wäre.

Die verfassungsrechtlichen Ausführungen verkörpern gegenüber den übrigen Komponenten des Gesamtgutachtens, die sich auf Vorläuferbetrachtungen stützen können, insgesamt eine neue Qualität, die durch das Aufgreifen bislang nicht debattierter Sachaspekte, Klarheit in der Aussage und eine konstruktive Auseinandersetzung mit den verfassungsrechtlichen Bedenken im Urteil zum Heuersdorfgesetz geprägt sind.

4. Die demographische Entwicklung der Gemeinde Heuersdorf seit 1994

Ausgehend von den Intentionen Tettingers zu sozialen Aspekten der Umsiedlungs- problematik (S. 30f.) wird nachfolgend eine Kurzanalyse zur Situationsbestimmung der demographischen Situation in der Gemeinde auf der Grundlage von Landesstatistik und Angaben des Bergbautreibenden vorgenommen.

Die Gemeinde Heuersdorf verfügte zum für den Umsiedlerstatus gem. Heuersdorfvertrag maß

geblichen Stichtag 15.03.1994 über 312 Einwohner. Bedingt durch

· den Sterbefallüberschuss (Saldo -9 Personen bei 12 Geburten und 21 Sterbefällen) und

· die Wanderungsverluste (Saldo -123 Personen bei 34 Neuanmeldungen und 157 Wegzügen)

verringerte sich die Einwohnerzahl bis zum 31.12.2001 auf 180 Einwohner (nach Angaben des Statistischen Landesamtes Sachsen 175 Einwohner; Differenz wahrscheinlich durch Nebenwohnsitze begründet). Diese Tendenz setzte sich im ersten Halbjahr 2002 (eine Geburt, zwei Sterbefälle, keine Zuzüge,  18 Wegzüge) fort, so dass am 30.06.2002 noch 161  Menschen (51,6 % des Ausgangsniveaus) in Heuersdorf lebten. Weitere zehn Einwohner bereiten ihre Wegzüge derzeit vor. Die am Ort verbliebene Bevölkerung wies mit Stand 31.12.2001 ein Durchschnittsalter von 47,0 Jahren (Regierungsbezirk 42,6, Landkreis 42,8 Jahre) auf. 44,1 % der Einwohner hatten zu diesem Zeitpunkt das 60. Lebensjahr überschritten

Unter den gegebenen Bedingungen wäre selbst bei einer sofortigen Entscheidung zum Erhalt und zur knappen Umfahrung von Heuersdorf bis zum Jahr 2030 (weitgehender Abschluss der Bergbaueinwirkungen auf den Siedlungskörper) bedingt durch Sterbefallüberschüsse und Wanderungsverluste eine weitere Bevölkerungsabnahme im günstigsten Fall mit erneuter Halbierung der Einwohnerzahl absehbar. Noch schwerwiegender wären die Folgen bei Realisierung eines Teilerhalts, weil mit dem auch dann abzusiedelnden Ortsteil Heuersdorf sowie den dramatisch ungünstigen Lebensbedingungen im verbleibenden Baukörper weitere Zehrungsimpulse vorpro- grammiert wären.

Zur Akzeptanz der Umsiedlung durch die Bürger der Gemeinde Heuersdorf ist ohne Kommentierung festzuhalten, dass mit Stand 30.06.2002 bereits 102 von 141 Haushalten (72,3 %) auf eigene Initiative mit der MIBRAG mbH als Bergbauunternehmen in Kontakt waren und sich 53 von 94 Eigentümer- sowie 31 von 37 Mieterhaushalten (insgesamt 63,8 %) bereits definitiv für eine Umsiedlung entschieden hatten.

5. Die Obertitz-Frage

Im verbindlichen Braunkohlenplan Tagebau Vereinigtes Schleenhain wurde die Frage einer Inanspruchnahme von Obertitz nach 2035 durch die Ausweisung eines Vorbehaltsgebiets Braunkohlenbergbau mit Blick auf einen Prognosehorizont von ca. 40 Jahren abwägungsfähig gehalten. Wie in den Gutachten an mehreren Stellen (Tettinger S. 19, Niemann-Delius S. 54f.) ausgeführt, wäre die Realisierung einer modifizierten Abbauvariante mit Teilinanspruchnahme von Heuersdorf gleichbedeutend mit einer faktisch daran gebundenen Entscheidung zur Inanspruchnahme von Obertitz.

Im benannten Fall würde der eine Siedlungskörper (Ortskern Großhermsdorf als Restbebauung der Gemeinde Heuersdorf) ruiniert und der andere (Ortslage Obertitz) dem Abbau definitiv zum Opfer fallen. Bei ähnlichen Einwohnerzahlen (Erwartungswert Restbebauung Heuersdorf 60...80 Einwohner, Obertitz ca. 50 Einwohner) und damit vergleichbarem Schutzgutgewicht wären damit faktisch beide Siedlungskörper ohne Perspektive. Ausgehend davon erscheint es aus regionalplanerischer Sicht als sinnfällig, die Möglichkeit zum Erhalt der erst in ca. 30 Jahren bei vergleichsweise kurzzeitiger Tagebaunachbarschaft mit der Umsiedlung konfrontierten Ortslage Obertitz gegenüber dem Erhalt einer Restbebauung Heuersdorf in jahrzehntelanger Tagebaurandlage und ohne Möglichkeit zur Einhaltung der Grenzwerte nach TA Lärm und Luft vorzuziehen.

 (Die Position der Stadt Groitzsch zum Sachverhalt wird nach Vorliegen entweder als Baustein in die Stellungnahme eingefugt oder als Anlage beigegeben.)

 6. Das Gemeinwohlinteresse
Obwohl bei Prognos u.a. (S. 69f zur wirtschaftlichen Bedeutung des Tagebau- und Kraftwerkbetriebs, maßgeblich zur Beschäftigungswirkung) und bei Tettinger (S. 39 - Benennung der Gewährleistung einer sicheren Energieversorgung als Gemeinwohlinteresse höchsten Rangs") Teilaspekte zum Gemeinwohl benannt werden, ist das Fehlen einer systematischen und kompakten Zusammenstellung zum Thema offenkundig. Eine

Gewinnmaximierung für Unternehmen auf privatwirtschaftlicher Basis stellt eindeutig keinen Gemeinwohlbelang dar; andererseits haben Wirtschaftsunternehmen in einer freien und sozialen Marktwirtschaft Anspruch auf eine Erlösorientierung auch als Basis für die langfristige Erneuerung ihrer Betriebsgrundlagen.

 Im Rahmen einer Gemeinwohlanalyse sind über die erwähnten Aspekte (Beschäftigungs- wirkung,  Ausbildung, sichere Energieversorgung) hinaus beispielsweise auch die Reduzierung von Aufwendungen für die Wiedernutzbarmachung von Abbaulandschaften zu Lasten der öffentlichen Hand und konkret die Bereitstellung von Sümpfungswasser für die Flutung der Abbauhohlformen des Sanierungsbergbaus im Südraum Leipzig relevant. Es wird empfohlen, eine Expertise oder wenigstens eine zusammengefasste Darstellung zur Thematik nachzureichen, um Gemeinwohleffekte besser zu belegen und auch in ihren Wechselwirkungen zu verdeutlichen.

7. Zusammenfassung

Mit den vorgelegten und von bislang nicht mit der Materie befassten Expertenteams erstellten Gutachten wurden die 1993 vom Braunkohlenausschuss in Auftrag gegebenen Gutachten einer Neubetrachtung und eingehenden Prüfung unterzogen. Im Ergebnis kamen klare Aussagen dahingehend zustande, dass

· die Abbauvariante 3 mit einem Erhalt der gesamten Ortslage Heuersdorf aufgrund der nicht ausreichenden Kohlevorräte und der Reduzierung des Betriebsergebnisses um 33,3 % nicht fahrbar ist,

· wirtschaftlich vertretbare Möglichkeiten zu einer alternativen Brennstoffzufuhr als Ausgleich für den Vorratsausfall im Bereich Heuersdorf, maßgeblich durch Bereitstellung aus dem Tagebau Profen, nicht gegeben sind und

· das Planspiel eines Teilerhalts von Heuersdorf aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken maßgeblich vor dem Hintergrund der Nichteinhaltung von TA Lärm und Luft nicht praktikabel ist und zudem mit einer faktisch sofortigen Entscheidung gegen Obertitz verbunden wäre.

Die vorgelegten neuen Gutachten bieten keine erkennbare Veranlassung zu einer Revision der Grundannahmen zu den Beschlüssen des Regionalen Planungsverband Westsachsen zum Braunkohlenplan Tagebau Vereinigtes Schleenhain 1994/95, auf die alle nachfolgenden  Investitionsentscheidungen und -Verwirklichungen aufbauten.

Bei allen getroffenen prognostischen Aussagen ist in Rechnung zu stellen, dass diese stets nur auf der Grundlage einer Einschätzung der räumlichen und sachlichen Rahmenbedingungen zu einem konkreten Zeitpunkt zustande kommen und insofern nicht richtig" oder falsch" sein können. Allein der vergleichsweise kurze Zeitraum zwischen 1994/95 und 2002 mit der Umsetzung der Liberalisierung des europäischen Strommarktes und dem sowie der bundespolitischen Weichenstellung zum Ausstieg aus der Kernenergie zeigt die Dynamik der Entwicklung, die auch in Zukunft durch nicht vorhersehbaren Ereignissen unterliegen kann. So gewinnen nach dem 11. September 2001 die Versorgungssicherheit und angesichts des zu verzeichnenden Preisanstiegs für Erdöl und Erdgas auch die Preisstabilität tendenziell an Bedeutung. Vor diesen Hintergründen be-

steht weder eine absolute Sicherheit dahingehend, dass Prognosen exakt eintreten, noch ist hierzu ein Gegenbeweis führbar. Maßgeblich ist, ob der Gesetzgeber seinen weitgehenden Einschätzungs- und Prognosevorrang" auf dem Gebiet der Arbeitsmarkt-, Sozial- und Wirtschaftsordnung (vgl. Tettinger, S. 37) in verantwortungsvoller Weise einlöst.

Die Prüfung der Gutachten ergab aus regionalplanerischer Sicht zudem keine ergebnisrelevanten Anhaltspunkte für die Nichtausschöpfung von Entscheidungs- grundlagen, unvertretbare Grundannahmen oder methodische Fehler. Angesichts der fundierten Erkenntnislage, dass für einen Erhalt von Heuersdorf keine realistischen Möglichkeiten (mehr) bestehen, appelliert der Regionale Planungsverband Westsachsen an die Staatsregierung, die MIBRAG mbH als Bergbautreibender und die Gemeinde Heuersdorf, Konsensgespräche ausgehend von einer faktisch bereits weit fortgeschrittenen Selbstumsiedlung der Bürger möglichst rasch wieder aufzunehmen und dabei besonderes Augenmerk auf die Frage möglicher Standorte für die Umsiedlung, betroffene Menschen in fortgeschrittenem Lebensalter und soziale Härtefälle zu legen.

